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Empfehlungen zur Schulung der fremdsprachigen Kinder
vom 24. Oktober 1991

Die Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren

in Bestätigung der Beschlüsse vom 2. November 1972, 14. November 1974,
14. Mai 1976 und 24. Oktober 1985

beschliesst die folgenden Empfehlungen und Grundsätze:

1. Die EDK bekräftigt den Grundsatz, alle in der Schweiz lebenden fremdsprachi-
gen Kinder in die öffentlichen Schulen zu integrieren. Jede Diskriminierung ist zu
vermeiden. Die Integration respektiert das Recht des Kindes, Sprache und
Kultur des Herkunftslandes zu pflegen.

 

 

2. Den Kantonen wird empfohlen:
−  die Integration im Vorschulalter zu fördern und den Kindern einen zwei-

jährigen Kindergartenbesuch zu ermöglichen;
− bereits im Vorschulalter einen unentgeltlichen zusätzlichen Unterricht in der

Umgangssprache anzubieten und eine Förderung in der heimatlichen
Sprache zu unterstützen;

− die direkte Einweisung Neuzugewanderter in die der Vorbildung und dem
Alter entsprechenden Schultypen und Klassen der öffentlichen Schulen,
unterstützt durch unentgeltliche Förder- und Sprachkurse, anzustreben;

− neuzugereisten Schülerinnen und Schülern der Oberstufe den Übertritt in die
berufliche Ausbildung oder in weiterführende Schulen durch besondere
Ausbildungsangebote zu erleichtern;

−  in der Schülerbeurteilung, bei Promotions- und Selektionsentscheiden die
Fremdsprachigkeit und das Mehrwissen in der heimatlichen Sprache und
Kultur angemessen zu berücksichtigen. Vor allem ist zu vermeiden, dass
fremdsprachige Schülerinnen und Schüler nur aufgrund mangelnder Kennt-
nisse in der Unterrichtssprache in Hilfs- und Sonderklassen eingewiesen wer-
den oder ein Schuljahr wiederhoen müssen;

− allen Kindern, die es nötig haben, ausserschulische Hilfen anzubieten;
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− die Lehrerschaft in der Aus- und Fortbildung auf den Unterricht in multikultu-
rellen Klassen vorzubereiten und die Zusammenarbeit zwischen ausländi-
schen und einheimischen Lehrkräften zu fördern;

− bei der Erarbeitung von Lehrmitteln, Lehrplänen und Stundentafeln die Be-
dürfnisse der fremdsprachigen Kinder und die Anliegen einer interkulturellen
Erziehung aller Schülerinnen und Schüler miteinzubeziehen;

− bei der Schulorganisation die Bedürfnisse der fremdsprachigen Kinder und
Familien mitzuberücksichtigen;

− die Universitäten und andere Bildungsinstitutionen einzuladen, sich mit der
Thematik der interkulturellen Erziehung zu befassen;

− die Eltern in den Integrationsprozess ihrer Kinder einzubeziehen. Sie sind von
den zuständigen Schulbehörden in geeigneter Form zu informieren, in allen
wichtigen Fragen anzuhören und ihre Mitsprache ist auf allen schulischen
Ebenen zu fördern;

− die Kurse in heimatlicher Sprache und Kultur von mindestens zwei Stunden
wöchentlich nach Möglichkeit in die Unterrichtszeit einzubauen, sie in
geeigneter Form zu unterstützen und den Besuch und allenfalls die erfolgte
Beurteilung im Schulzeugnis auszuweisen;

−  interkulturelle Kontakte und Unterrichtsformen auf allen Stufen zu fördern
und zu unterstützen;

−  kantonale Verantwortliche zu bestimmen und/oder Arbeitsstellen einzu-
richten, welche die Umsetzung der EDK-Empfehlungen fördern und koordi-
nieren.

 

 

3. Den Kantonen wird empfohlen, die Schulgemeinden einzuladen:
− ihre Einrichtungen und das nötige Schulmaterial als wichtigen Integrations-

beitrag für die Belange der Bildung und Ausbildung der ausländischen
Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen kostenlos zur Verfügung zu stellen.

 

 

4. Die ausserschulischen Organisationen werden eingeladen:
−  sich mit der schwierigen Situation vieler ausländischer Jugendlicher, Er-

wachsener und Eltern auseinanderzusetzen und ihnen Mitarbeit und Hilfe
anzubieten.

Plenarversammlung vom 24./25. Oktober 1991


